
  

Infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir per Oktober 2017 

eine/n 

Hauswart/in 

100 % 

 
Ihre Hauptaufgaben 

– Laufende Reinigung sowie periodische Hauptreinigung und Unterhalt von Ge-
meindeliegenschaften inklusive deren Umgebung 

– Überwachung, Kontrolle und teilweise Wartung der Haustechnik und Aussen-
anlagen 

– Durchführung kleinerer Reparaturen 
– Winterdienst, Schneeräumungsarbeiten  
– Betriebssicherheitsbeauftragter (BESIBE) der Gemeindeliegenschaften 
– Materialeinkauf und -verwaltung für alle Hauswarte der Einwohnergemeinde  

Engelberg 
 
Ihr Profil 

– Sie haben eine abgeschlossene Berufslehre als Fachfrau/Fachmann Betriebs-
unterhalt Fachrichtung Hausdienst oder eine Ausbildung als Hauswart mit eidg. 
Fachausweis 

– Sie verfügen über Eigeninitiative, Organisationsfähigkeit, wirtschaftliches Arbeiten 
– Sie sind zuverlässig, kontaktfreudig, teamfähig 
– Sie treten sicher, zuvorkommend und gepflegt auf 
– Sie besitzen den Führerausweis Kat. B 
– Sie bringen die Bereitschaft für Pikettdienst mit 
 
Unser Angebot 

– Weitgehend selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem vielseitigen 
Arbeitsgebiet 

– Sorgfältige und gründliche Einarbeitung 
– Attraktive Anstellungsbedingungen im Rahmen kommunaler Richtlinien 
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Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte sen-
den Sie Ihr Dossier mit den üblichen Unterlagen und Foto an folgende Adresse: 
Einwohnergemeinde Engelberg, Personaladministration, Postfach 158, 
6391 Engelberg. 
 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Urs Imboden, Bereichsleiter Liegenschaften, gerne 
zur Verfügung: Telefon 041 639 52 32. 
 
 

Baugesuche und Sonderbewilligungen 

 
Nachstehende Baugesuche werden gemäss Verordnung zum Baugesetz vom 7. Juli 
1994 (Bauverordnung) Art. 29 Abs. 2 während zehn Tagen beim Bauamt Engelberg 
öffentlich aufgelegt. Gleichzeitig werden die benötigten Sonderbewilligungen ange-
zeigt. Einsprachen gegen die beantragte Baubewilligung oder gegen die Sonderbewil-
ligung sind bis 24. April 2017 (Fristenstillstand, Gerichtsferien) schriftlich und begrün-
det, im Doppel an den Einwohnergemeinderat Engelberg, Dorfstrasse 1, 6390 Engel-
berg, einzureichen (Bauverordnung Art. 31, 36 und 37). 
 

Gesuchsteller 
 
Bauvorhaben 
Ort 
Zonen 
Schutzgebiete 
Naturgefahren 

Hans Rudolf und Christina Engler Seeger, Sierenzer-
strasse 81, 4055 Basel 
Anbau Nordseite an bestehendes Gebäude 
Parzelle Nr. 1067, Zelglistrasse 6, GB Engelberg 
W2B 
Gewässerschutzbereich Au 
HM 2/4, S 3/5, S0 

 
 

Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

 
Montag bis Donnerstag 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr, 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Freitag 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr, 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
Auf Anfrage können auch Termine ausserhalb der Schalteröffnungszeiten vereinbart 
werden. Der Kundschaft wird zudem die Möglichkeit geboten, gewisse Dienstleistun-
gen der Gemeindeverwaltung rund um die Uhr über den Internetauftritt  
www.gde-engelberg.ch zu nutzen. 


